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Vorwort  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir sind in Österreich in der beneidenswerten Ausgangslage, dass 

wir über eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung verfü-

gen. Aber natürlich ist auch die österreichische Gesundheitspolitik 

mit Herausforderungen konfrontiert. Lassen Sie mich ein aktuelles 

Beispiel anführen: Es muss gewährleistet sein, dass Menschen mit 

chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus gut versorgt und 

insbesondere Spätfolgen vermieden werden. Mit dem Ausbau von 

Primärversorgungseinheiten ist hier ein Schritt in die richtige Rich-

tung gesetzt worden. Ziel ist das Abstimmen der Versorgung auf die Bedürfnisse der Patien-

tinnen und Patienten und das Vereinfachen der Inanspruchnahme der Versorgung. Durch die 

einfachere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe untereinander und bessere Planbarkeit 

soll neben der Patientensicherheit auch die Zufriedenheit des Gesundheitspersonals mit den 

Arbeitsbedingungen erhöht werden. 

Es ist unsere Aufgabe im Bundesministerium, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 

unser hochwertiges Gesundheitssystem erhalten wird und dessen Ausbau im Hinblick auf 

neue Entwicklungen möglich ist, ohne dass die Qualität der Versorgung leidet. Es ist keine 

Frage, dass Digitalisierung und Telemedizin in Zukunft verstärkt zur Anwendung kommen 

werden. E-Health-Anwendungen und -Angebote werden den Menschen den Zugang zur Ge-

sundheitsversorgung erleichtern und ihnen dabei helfen, niederschwellige Informationen zu 

erhalten. Auch hier werden wir dem Aspekt der Patientensicherheit in allen seinen Ausprä-

gungen besondere Aufmerksamkeit schenken. 

Sie können darauf vertrauen, dass wir mit großem Einsatz daran arbeiten, die Prozesse im 

Gesundheitswesen so sicher und patientenorientiert wie möglich ablaufen zu lassen. Der vor-

liegende Patientensicherheit-Jahresbericht zeigt einmal mehr die Vielfalt der Initiativen auf, 

die wir gesetzt haben, um die Versorgung für Patientinnen und Patienten sicher zu gestalten. 

Dr.in Silvia Türk 

Sektionsleiterin Sektion VIII des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Konsumentenschutz 

 

 
 © Fotostudio Schreiner 





 

Patientensicherheit Jahresbericht 2018 5 von 34 

Kurzfassung 

Hintergrund 

Ein zentraler Eckpfeiler der aktuellen Gesundheitsreform ist die Forderung, dass die Patien-

tinnen und Patienten im Mittelpunkt allen Handelns stehen sollen. Vorgaben dafür finden 

sich in der österreichischen Qualitätsstrategie und der darauf basierenden Patientensicher-

heitsstrategie. Zahlreiche im Rahmen der Zielsteuerung – Gesundheit beauftragten Projekte 

und Initiativen haben einen direkten Bezug zur Patientensicherheit. Im Zielsteuerungsvertrag 

für die Jahre 2017 bis 2021, der zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung abgeschlos-

sen und veröffentlicht wurde, verankerten die Systempartner die Bereitschaft, das öffentliche 

solidarische Gesundheitssystem weiterzuentwickeln und auf die Herausforderungen der 

kommenden Jahrzehnte vorzubereiten. 

Bereits im Jahr 2014 wurde der Startschuss für eine Berichtsreihe zur Patientensicherheit ge-

geben, um damit auf kompakte und übersichtliche Weise über bundesweite Aktivitäten zu 

informieren. Der vorliegende Jahresbericht fasst die diesbezüglich wichtigsten aktuellen Ar-

beiten im Jahr 2018 zusammen. 

Methode 

Die themenspezifischen Einzelbeiträge des Jahresberichts zeigen den Arbeitsfortschritt der 

jeweiligen Projekte und wurden in Abstimmung mit den jeweiligen Projektverantwortlichen 

verfasst.  

Ergebnisse 2018 

Im Jahr 2018 konnten die Arbeiten an der Aktualisierung der Strategie zur Patientensicherheit 

abgeschlossen werden, deren neue Fassung als Patientensicherheitsstrategie 2.0 publiziert 

wurde. 

Im Bereich der Krankenhaushygiene wurden die bestehenden Arbeiten fortgesetzt, um ge-

sundheitssystemassoziierte Infektionen und antimikrobielle Resistenzen österreichweit zu 

erfassen und Maßnahmen dagegen abzuleiten. Der bestehende Nationale Aktionsplan zur 

Antibiotikaresistenz wird derzeit gemäß Vorgaben der Europäischen Kommission im Sinne ei-

nes One-Health-Ansatzes überarbeitet.  
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Im Bereich der Primärversorgung wurden die Grundlagen dafür geschaffen, Primärversor-

gungseinheiten flächendeckend in Österreich zu etablieren.  

Das Webtool kliniksuche.at als Informationsplattform für die Öffentlichkeit wurde weiter aus-

gebaut.  

Mithilfe der Qualitätsmessung im ambulanten und stationären Bereich können Entschei-

dungsträger/-innen die Qualität der Versorgung bewerten und kontinuierlich an deren Ver-

besserung arbeiten.  

Um österreichweite hohe Qualitätsniveaus bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen zu 

garantieren, veröffentlicht das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Kon-

sumentenschutz Qualitätsstandards. Im Jahr 2018 wurde der Qualitätsstandard Schlaganfall 

publiziert und es wurden die beiden Bundesqualitätsleitlinien Aufnahme- und Entlassungs-

management sowie Präoperative Diagnostik aktualisiert. Im Bereich Strahlenschutz in der 

Medizin wurden Anstrengungen unternommen, Strahlendosen und damit die Belastungen 

für die Patientinnen und Patienten zu reduzieren.  

Schlussfolgerungen 

Dem Leitgedanken der Patientensicherheitsstrategie 2.0 folgend, ergeben Verbesserungen in 

vielen einzelnen Teilbereichen des Gesundheitswesens in Summe einen für Patientinnen und 

Patienten bemerkbaren Fortschritt in der Wahrung der Patientensicherheit. Der vorliegende 

Jahresbericht trägt dazu bei, all diese Arbeiten gebündelt zu betrachten, und zeigt, wie wich-

tig eine gemeinsame abgestimmte Vorgehensweise aller beteiligten Systempartner ist, um 

das hohe Niveau der Qualitätsarbeit des öffentlichen Gesundheitssystems nicht nur zu wah-

ren, sondern auch weiter zu verbessern. 

Schlüsselwörter 

Patientensicherheit, Qualität, Gesundheitsversorgung, Krankenhaushygiene, antimikrobielle 

Resistenzen, Primärversorgung, Primärversorgungseinheiten, Mindestanforderung an Quali-

tätsmanagement, Qualitätsberichterstattung, kliniksuche.at, Qualitätsmessung, A-IQI, Quali-

tätsstandard, Bundesqualitätsleitlinien (BQLL), Strahlenschutz, Beirat für Patientensicherheit 
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Abkürzungen 

Abk. Abkürzung 

AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

A-HAI Austrian Healthcare-associated Infections 

A-IQI Austrian Inpatient Quality Indicators 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BGA Bundesgesundheitsagentur 

BGK Bundesgesundheitskommission 

BMASGK Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

BMGF Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

BQLL Bundesqualitätsleitlinie 

CT Computertomografie 

DRW diagnostische Referenzwerte 

ECDC Europäisches Zentrum für die Prävention und Bekämpfung von Krankheiten 

EDV elektronische Datenverarbeitung 

ELGA elektronische Gesundheitsakte 

IV integrierte Versorgung 

KAKuG Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz 

LKF leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung 

MPH Master of Public Health 

NAP-AMR Nationaler Aktionsplan zur Antibiotikaresistenz 

NAP MRE Nationaler Aktionsplan Multiresistente Erreger 

ÖPGK Österreichische Plattform Gesundheitskompetenz 

ÖQMED Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung &  
Qualitätsmanagement in der Medizin GmbH 

PHC Primary Health-Care 

PRÄOP präoperative Diagnostik 

PVE Primärversorgungseinheiten 

WHO World Health Organization 
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1 Einleitung 

Seit mittlerweile fünf Jahren werden auf Bundesebene Jahresberichte über wesentliche 

bundesweite Aktivitäten zum Thema Patientensicherheit erstellt. Die Berichtsreihe ent-

stand im Zuge der Gesundheitsreform 2013 (B-ZV 2013). Damals wurden im Bundes-Ziel-

steuerungsvertrag zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung Patientensicherheit 

und Gesundheitskompetenz der Bevölkerung als strategische Ziele verankert. Auch im 

darauffolgenden Zielsteuerungsvertrag für die Jahre 2017 bis 2021 (Zielsteuerung-

Gesundheit 2017) bekennen sich die Zielsteuerungspartner zur Sicherung und Weiterent-

wicklung der Versorgungsqualität. 

In den letzten fünf Jahren wurden wichtige Akzente gesetzt wie etwa durch die Veröffent-

lichung der Qualitäts- und Patientensicherheitsstrategie und deren Aktualisierungen in den 

Jahren 2017 bzw. 2018 (BMASGK 2018c; BMGF 2017b). Es wurden Mindestforderungen an 

Qualitätsmanagement (B-ZK 2014) empfohlen, um die Patienten- und Mitarbeitersicher-

heit zu erhöhen. Qualitätsstandards– beispielsweise zu den Themen Brustkrebs-Früher-

kennung durch Mammografie, Patient Blood Management, Aufnahme- und Entlassungsma-

nagement oder Präoperative Diagnostik geben den Rahmen für gute Gesundheitsversor-

gung vor. Der Nationale Aktionsplan zur Antibiotikaresistenz wurde aktualisiert und neu 

herausgegeben. Im Bereich der Qualitätsmessung im Krankenhaus wurde mit A-IQI bun-

desweit die Messung von Ergebnisqualität auf Basis von Routinedaten für definierte 

Krankheitsbilder etabliert. Mit Kliniksuche.at wurde außerdem eine Informationsplatt-

form für die Öffentlichkeit geschaffen, mit der die Bevölkerung bei der Vorbereitung auf 

einen Krankenhausaufenthalt unterstützt werden soll. 

All diese Leistungen sind Resultat einer konstruktiven Zusammenarbeit von Bund, Län-

dern und Sozialversicherungen und fördern nachhaltig die Qualität bei der Erbringung von 

Gesundheitsleistungen und die Patientensicherheit. 

Der vorliegende Patientensicherheit-Jahresbericht führt die Tradition der transparenten 

und kompakten Zusammenschau fort und beschreibt die wichtigsten bundesweiten und 

internationalen Aktivitäten, die im Jahr 2018 für die Patientensicherheit gesetzt wurden. 
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2 Bundesweite Aktivitäten zur 
Förderung der Patientensicherheit 

Im Zielsteuerungsvertrag im Rahmen der Gesundheitsreform „Zielsteuerung-Gesundheit” 

bekennen sich die Systempartner Bund, Länder und Sozialversicherungen explizit dazu, 

dass die Sicherung und Weiterentwicklung der Versorgungsqualität oberste Priorität ge-

nießt. Die Qualität soll flächendeckend, bundeseinheitlich, bundesländer-, sektoren- und 

berufsübergreifend gewährleistet werden und die Patientensicherheit und den Behand-

lungserfolg nachhaltig garantieren. 

In diesem Kapitel werden relevante Projekte und Initiativen aus 2018 vorgestellt. 

2.1 Patientensicherheitsstrategie 2.0 

Die erste Fassung der österreichweiten Patientensicherheitsstrategie aus dem Jahr 2013 

wurde 2018 im Auftrag der Bundes-Zielsteuerungskommission aktualisiert und als Patien-

tensicherheitsstrategie 2.0 – eine österreichweite Rahmenvorgabe (BMASGK 2018c) im No-

vember 2018 zur Veröffentlichung freigegeben. 

Die als Rahmenvorgabe konzipierte Strategie unterstützt den Ansatz, dass jede Akteurin / 

jeder Akteur im Gesundheitswesen seinen Beitrag dazu leisten kann, die hohe Qualität 

der Versorgung zu gewährleisten. Sie ist eine Orientierungshilfe für Entscheidungsträger/-

innen, Organisationen, Gesundheitsdiensteanbieter/-innen, Patientinnen und Patienten 

bzw. Bürgerinnen und Bürger und soll dazu anspornen, Prozesse sicherer zu gestalten, das 

Personal entsprechend zu schulen und die Menschen bei ihrem Kontakt mit dem Gesund-

heitswesen adäquat zu informieren. Für vier Interventionsfelder („Politik”, „Organisatio-

nen”, „Personalwesen”, „Patientinnen und Patienten sowie breite Öffentlichkeit”) wurden 

in der Strategie Ziele und mögliche Handlungsempfehlungen formuliert.  
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Begleitend zur Strategie einigten sich die Zielsteuerungspartner (Bund, Länder, Sozialver-

sicherungen) darauf, künftig regelmäßig Schwerpunktthemen zur Patientensicherheit 

festzulegen und umzusetzen. 

2.2 Krankenhaushygiene 

Eine Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Vermeidung gesundheitssystemassoziierter 

Infektionen und antimikrobieller Resistenzen ist die Kenntnis von deren Auftreten und 

Entwicklung. Wesentliches Ziel des Aufbaus eines bundesweiten Surveillance-Systems ist 

daher die Realisierung einer einheitlichen und flächendeckenden Erfassung dieser Phäno-

mene, die eine ernstzunehmende Bedrohung für die Sicherheit der Patientinnen und Pati-

enten darstellen. Künftig sollen Betreiber von Spitalsinfektionserfassungssystemen dem 

für Gesundheit zuständigen Ministerium jährlich Daten in Hinblick auf postoperative 

Wundinfektionen (zunächst verpflichtend bei Hüft-Endoprothesen und Cholezystekto-

mien) sowie auf Infektionen in Intensiveinheiten übermitteln. Dafür wurden technische, 

organisatorische, rechtliche und finanzielle Umsetzungsvarianten erarbeitet und Vorar-

beiten für die Implementierung der elektronischen Erfassung durchgeführt. 

Im Bereich der Krankenhaushygiene wurden des Weiteren die Arbeiten für eine Standar-

disierung der Berichtslegung der Länderaufsichtsbehörden an das BMASGK mit der Er-

stellung eines Berichtsformulars fortgesetzt. Die Berichte der sanitären Aufsichtsbehör-

den über die im Kalenderjahr 2018 begonnene sanitäre Einschau müssen in standardisier-

ter Form elektronisch bis spätestens Ende Januar 2019 dem zuständigen Bundesministe-

rium übermittelt werden. Die Entwürfe für bundesweit einheitliche Checklisten für die sa-

nitäre Aufsicht von Krankenanstalten wurden in Koordination mit der Arbeitsgruppe Sani-

täre Aufsicht fertiggestellt und den Zuständigen in den Ländern zur Verfügung gestellt. 

Im Herbst 2018 wurde eine webbasierte Befragung der in der sanitären Aufsicht aktiven 

Personen über den Kenntnisstand in Bezug auf den Arbeitsbehelf und dessen Verwen-

dung durchgeführt, um Anhaltspunkte für Verbesserungen bei künftigen Aktualisierun-

gen zu gewinnen. 
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Das Symposium zum Internationalen Tag der Händehygiene fand in Kooperation mit dem 

BMASGK und dem Nationalen Referenzzentrum für nosokomiale Infektionen und Antibi-

otikaresistenz am 3. Mai 2018 zum Thema „Händehygiene – Es liegt in unserer Hand” 

statt. 

Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich insbesondere auf die Weiterentwicklung der 

bundesweit einheitlichen Erfassung von Infektionen in Gesundheitseinrichtungen. 

2.3 Antimikrobielle Resistenzen 

Nationaler Aktionsplan zur Antibiotikaresistenz (NAP-AMR) 

Antibiotikaresistenzen führen zu reduzierten Behandlungsmöglichkeiten bei Patientinnen 

und Patienten und erhöhen sowohl die Behandlungskosten als auch die Therapiedauer. 

Eine effiziente Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen erfordert eine intensive Zusam-

menarbeit einer Vielzahl von Institutionen und Interessenvertretungen. Im österreichi-

schen Gesundheitswesen liefen bereits vor Jahren Projekte und Initiativen zur Reduktion 

von Resistenzen. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Bekämpfung von 

Krankheiten (ECDC) empfahl zur Erhöhung der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen die 

Bündelung unterschiedlicher einschlägiger Aktivitäten in einem nationalen Aktionsplan. 

2013 wurde der Nationale Aktionsplan zur Antibiotikaresistenz (NAP-AMR) (BMASGK 

2018b) unter Einbeziehung wichtiger Stakeholder sowie von Expertinnen und Experten 

erarbeitet und veröffentlicht. 2017 wurde dieser Nationale Aktionsplan zur Antibiotika-

resistenz aktualisiert und im Jahr 2018 wurde in Kooperation verschiedener Bundesminis-

terien mit der Erstellung eines neuen NAP-AMR im Sinne des One-Health-Ansatzes ge-

mäß Vorgaben der Europäischen Kommission begonnen. Dieser sieht vor, die Bereiche 

Human- und Veterinärmedizin sowie Tierhaltung, Landwirtschaft und Umwelt gemein-

sam zu berücksichtigen. 

Nationaler Aktionsplan Multiresistente Erreger 

Bereits im Jahr 2017 wurden auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Konsumentenschutz in Kooperation mit der Gesundheit Österreich 
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GmbH thematisch zuständige medizinische Fachgesellschaften dazu eingeladen, Vertre-

ter/-innen für eine Arbeitsgruppe zur Erstellung eines „Nationalen Aktionsplans Multiresis-

tente Erreger” (NAP-MRE) zu nominieren. Das Ziel soll es sein, der zunehmenden Proble-

matik multiresistenter Erreger strategisch entgegenzuwirken. Im Jahr 2018 wurden die 

Arbeiten am NAP-MRE fortgesetzt. 

Übergeordnetes Ziel dieser Initiativen (und anderer Projekte, die derzeit noch nicht abge-

schlossen sind) ist es, das österreichische Gesundheitswesen für die Herausforderungen zur 

Bekämpfung der Antibiotikaresistenz und der gesundheitssystemassoziierten Infektionen 

gut zu positionieren und damit langfristig für die Sicherheit der Patientinnen und Patien-

ten zu sorgen. 

2.4 Primärversorgung 

Bund, Länder und Sozialversicherungen haben sich auf den Ausbau der Versorgung für 

Patientinnen und Patienten im niedergelassenen Bereich mittels der Schaffung von Pri-

märversorgungseinheiten (PVE) geeinigt. Hierzu sollen in einem ersten Schritt 75 PVE bis 

Ende 2020 realisiert werden. Diese Einheiten bieten für Patientinnen und Patienten meh-

rere Vorteile gegenüber kleinen Arztpraxen bzw. Einzelordinationen. Neben einem Team 

von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern stehen auch Vertreter/-innen weiterer Ge-

sundheits- und Sozialberufe zur Verfügung, und dies mit längeren Öffnungszeiten, auch 

abends und unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls am Wochenende. Die PVE bie-

ten ein breiteres Leistungsspektrum zur Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten, z. B. 

in Form von Diabetikerschulungen, psychosozialen Beratungen sowie auch in puncto Er-

nährung und Gesundheitsförderung. Werden Leistungen nicht von der PVE selbst abge-

deckt, so sollen im Rahmen eines Netzwerks weitere Gesundheitsdiensteanbieter/-innen 

zur Verfügung stehen, an welche die Patientinnen und Patienten in Form von Zu- und 

Überweisungen vermittelt werden können. Dadurch nehmen PVE eine Schlüsselrolle in 

der integrierten regionalen Versorgung ein und tragen einerseits zur Patientensicherheit, 

andererseits aber auch zu erhöhter Zufriedenheit bei den Patienteninnen und Patienten 

und dem Gesundheitspersonal bei. 

Für den Auf- und Ausbau der PVE wurden die erforderlichen Voraussetzungen insbeson-

dere 2017 durch das Primärversorgungsgesetz (PrimVG 2017) und im Jahr 2018 durch die 
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Erarbeitung eines Konzepts zur Definition und Beschreibung von Kompetenzprofilen für das 

Kernteam einer PVE geschaffen1. Zudem werden im Österreichischen Strukturplan Gesund-

heit 2017 (BMGF 2017a) erstmals Aufgabenprofile, Ausstattungs- und Qualitätskriterien 

für die Primärversorgung beschrieben. 

In Bezug auf die Festlegung von Eckpfeilern für Verträge und Honorierungssysteme waren 

die Anfang 2018 begonnenen Verhandlungen hinsichtlich eines bundesweiten Gesamt-

vertrags der Primärversorgung am Jahresende noch im Gange. Im laufenden Berichtsjahr 

konnte hierzu mithin keine Einigung mehr erzielt werden2. 

Bis Ende 2018 konnten in den Bundesländern 16 Primärversorgungseinheiten realisiert 

werden3,4. 

2.5 Mindestanforderungen an Qualitätsmanagement 

Im Jahr 2014 wurden Mindestanforderungen an Qualitätsmanagement veröffentlicht (B-ZK 

2014). Sie definieren die Mindestinhalte der Qualitätsarbeit für die Gesundheitsdienstean-

bieter/-innen. Die Befragung über die Erfüllung der Mindestanforderungen an Qualitäts-

management erfolgt derzeit bereits in Akutkrankenhäusern, stationären Rehabilitations-

einrichtungen und selbstständigen Ambulatorien im Rahmen der Qualitätsberichterstat-

tung (siehe Abschnitt 2.6). Um die Berichterstattung auf andere Gesundheitsdienstean-

bieter/-innen auszuweiten, wurden im Jahr 2018 im Rahmen zweier Arbeitsgruppen be-

rufsgruppenspezifische Fragebögen zur Erhebung von Mindestanforderungen an Quali-

tätsmanagement für selbstständig tätige Hebammen einerseits und selbstständig tätige 

Gesundheitspsychologinnen/ Gesundheitspsychologen, Klinische Psychologin-

nen/Psychologen, Musiktherapeutinnen/ Musiktherapeuten und Psychotherapeutin-

nen/Psychotherapeuten andererseits erarbeitet. 

                                                                 
1  Aktueller Nachtrag: Am 5. April 2019 wurde das Konzept von der Bundes-Zielsteuerungskommission abgenom-

men und zur Veröffentlichung freigegeben 

2  Aktueller Nachtrag: Am 2. April 2019 wurde der bundesweite Gesamtvertrag für Primärversorgungseinheiten 

abgeschlossen 

3  https://www.pve.gv.at 

4  https://primaerversorgung.org 

https://www.pve.gv.at/
https://primaerversorgung.org/
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2.6 Qualitätsberichterstattung 

Ein Ziel des Gesundheitsqualitätsgesetzes aus dem Jahr 2004 (GQG) war es, den vielen 

unterschiedlichen Aktivitäten in der Qualitätsarbeit einen bundesweit einheitlichen, sek-

torenübergreifenden und transparenten Rahmen zu geben. Damit Transparenz gelingen 

kann, ist eine regelmäßige, aussagekräftige und verständliche Berichterstattung nötig. 

Dafür richtete die Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag der Bundesgesundheitsagen-

tur (BGA) im Jahr 2010 die webbasierte Plattform www.qualitaetsplattform.at ein, eine 

Datenbank, über die in regelmäßigen Abständen Informationen zu verschiedenen Quali-

tätsthemen wie etwa Qualitätsmodellen, Patienten- und Mitarbeiterbefragungen, Be-

schwerde- und Risikomanagement erfasst werden. Seit der Novellierung des Bundesge-

setzes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG) im Jahr 2011 sind die Kranken-

anstalten verpflichtet, an der österreichweiten Qualitätsberichterstattung teilzunehmen. 

Derzeit nutzen Akutkrankenhäuser, stationäre Rehabilitationseinrichtungen und selbst-

ständige Ambulatorien diese Datenbank zur regelmäßigen Qualitätsberichterstattung. 

Im Jahr 2018 fand für die genannten Krankenanstalten die Dateneingabe für das Berichts-

jahr 2017 statt. Ein Teil der erhobenen Daten fließt in das Webtool kliniksuche.at ein 

(siehe auch Abschnitt 2.7). 

2.7 Qualitätsinformation für die Öffentlichkeit im Rahmen von 

kliniksuche.at 

kliniksuche.at ist ein maßgebliches Projekt der Gesundheitsreform. In Kooperation mit der 

Fachhochschule Steyr wurden im Vorfeld der Etablierung dieser Plattform eine Befragung 

zum Thema Veröffentlichung von Qualitätsdaten sowie ein Usability-Test des Auswer-

tungstools durchgeführt. Am 6. April 2016 ging kliniksuche.at online. 

Veröffentlichte Qualitätsdaten sollen die Bevölkerung bei der Vorbereitung auf einen 

Krankenhausaufenthalt unterstützen. Eine neutrale Plattform kann bei Entscheidungsfin-

dung helfen und damit im Sinne eines Empowerments auch die Gesundheitskompetenz 

der/des Einzelnen stärken. Neben Qualitätsdaten stehen der Bevölkerung seit dem Jahr 

http://www.qualitaetsplattform.at/
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2018 auf kliniksuche.at auch Strukturdaten der Krankenhäuser zur Verfügung, die detail-

lierte Informationen zu allen Krankenhäusern, Abteilungen und Ambulanzen bieten.  

Informationen auf kliniksuche.at werden aus den routinemäßig erhobenen Daten der leis-

tungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF), den Daten der Plattform Qualitäts-

berichterstattung www.qualitaetsplattform.at sowie jenen des ehemaligen Spitalskompas-

ses (Strukturdaten) generiert.  

Den Userinnen und Usern stehen dort derzeit folgende Informationen aus drei Bereichen 

zur Verfügung: 

• Leistungen und Diagnosen:  

− Anzahl behandelter Fälle 

− Kriterien für den Aufenthalt 

− allgemeine Kriterien des Krankenhauses 

• Krankenhäuser: 

− Überblick über das Krankenhaus wie etwa Kontaktdaten, Krankenhausleitung oder 

Besuchszeiten 

− medizinisches Angebot 

− Abteilungen 

− Hotelangebot 

− Geburtshilfe 

• Abteilungen und Ambulanzen: 

− Überblick über die Abteilung wie Kontaktdaten, Abteilungsleitung, Besuchszei-

ten, Betten, Personal, Leistungsschwerpunkte 

− Überblick über die Ambulanz wie Kontaktdaten, Öffnungszeiten, Spezialambu-

lanzen 

Im April 2016 startete kliniksuche.at mit Informationen zu neun unterschiedlichen Behand-

lungen/Operationen, die laufend ergänzt werden. Im Jahr 2018 wurden weitere Eingriffe 

aus den Fachbereichen Urologie, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie und Augenheilkunde hin-

zugefügt. 

http://www.qualitaetsplattform.at/
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2.8 Messung der Qualität 

Um kontinuierlich die bestmögliche und sichere Versorgung von Patientinnen und Patien-

ten über alle Sektoren und Regionen hinweg zu gewährleisten, ist es notwendig, die Qua-

lität zu messen. Der Nutzen von Qualitätsmessung besteht darin, Auffälligkeiten bzw. De-

fizite zu erkennen, zu analysieren und daraus konkrete Maßnahmen zur Qualitätsverbes-

serung abzuleiten. So wird bereits seit einigen Jahren an der Qualitätsmessung im statio-

nären Bereich und seit 2013 auch an der Qualitätsmessung im ambulanten Bereich gear-

beitet. 

2.8.1 Qualitätsmessung im Krankenhaus: A-IQI  
Das System Austrian Inpatient Quality Indicators, kurz A-IQI, nutzt internationale Indikato-

ren auf Basis von Routinedaten, mit denen Auffälligkeiten festgestellt werden können, an-

hand deren mithilfe eines Peer-Review-Verfahrens als Analyse-Instrument Optimierungs-

potenzial identifiziert wird. 

Qualitätsindkatoren 

Basis für die Berechnung der Kennzahlen sind die Abrechnungsdaten der leistungsorientier-

ten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF). Gemessen wird in allen Krankenhäusern mit der 

exakt gleichen Methode unter Verwendung eines bundesweit einheitlichen Auswertungs-

tools namens QDok. Qualitätsindikatoren werden anhand homogener Krankheitsbilder 

oder Operationen gebildet. Sie umfassen ein breites Spektrum – von häufigen Standard-

behandlungen bis zu hochkomplexen Eingriffen. Seit 2018 wird die Indikatorenversion 5.1 

verwendet. Diese beinhaltet 54 Indikatorenbereiche mit insgesamt 353 Kennzahlen. 

Peer-Review-Verfahren 

Das Peer-Review-Verfahren ist ein strukturiertes, systematisches Verfahren und beruht 

auf einer retrospektiven Krankengeschichtenanalyse durch geschulte Teams. Grundvor-

aussetzung für das Funktionieren dieses Instruments ist ein vertrauensvolles Umfeld. Es 

funktioniert nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit im direkten Austausch von Experten-

wissen. Der Fokus im Verfahren liegt auf dem Finden von Lösungen, nicht von Fehlern. 
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Das Verfahren dauert einen ganzen Tag und wird im Krankenhaus vor Ort von erfahrenen 

und geschulten „externen” Primarärztinnen/Primarärzten bzw. leitenden Oberärztin-

nen/Oberärzten (Peers) durchgeführt. Das Peer-Review-Team besteht aus drei bis vier 

Peers aus zumindest zwei unterschiedlichen Fachrichtungen und analysiert und bewertet 

bis zu 20 ausgewählte Fälle anhand definierter Analysekriterien. Das Herzstück des Ver-

fahrens ist die gemeinsame Diskussion der Einzelfälle mit den Abteilungsleitungen vor 

Ort und ein anschließend gemeinsames Festlegen von Verbesserungsmaßnahmen. Von 

Februar bis November 2018 fanden 21 Peer-Review-Verfahren zum Thema des Jahres-

schwerpunkts hüftgelenknahe Frakturen statt. Zusätzlich wurden 4 freiwillige Verfahren 

durchgeführt, die den Themen Häufigkeit von CT-Untersuchungen, Operationen an der 

Halsschlagader, Intensivbetreuung/Beatmung und Operationen an der Bauchspeichel-

drüse gewidmet waren. 

Monitoring 

Um die Nachhaltigkeit von A-IQI zu gewährleisten, werden im Zuge eines Monitorings 

zwei Fragestellungen bearbeitet: 

• Wie ist der Umsetzungsgrad der vorgeschlagenen Peer-Review-Maßnahmen?  

(Maßnahmenmonitoring) 

• Wie verändern sich die Indikatoren? (Indikatorenmonitoring) 

A-IQI-Bericht 

Im Jahr 2018 wurde wieder der jährliche A-IQI-Bericht (BMASGK 2018) veröffentlicht. Die-

ser referiert Qualitätsindikatoren-Ergebnisse im internationalen Vergleich und nennt alle 

im Zuge der durchgeführten Peer-Reviews identifizierten Verbesserungspotenziale. Dar-

über hinaus werden die bundesweiten Maßnahmen, die aus den Ergebnissen der Peer-Re-

views resultierten, und deren Umsetzung beleuchtet. 

Endoprothetik-Bericht 

Der Endoprothetik-Bericht stellt eine Sonderauswertung der regulären A-IQI-Erhebungen 

dar und soll in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Gesellschaften zur Optimie-

rung der Qualität und der Patientinnen- und Patientensicherheit im Bereich der Endopro-

thetik beitragen. 
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Das Thema Endoprothetik wird in diesem Bericht aus verschiedenen Gesichtspunkten be-

leuchtet: aus der Sicht der Patientinnen und Patienten, der medizinischen Ergebnisquali-

tät, der Gesundheitsdiensteanbieter/-innen, der gesetzlichen Grundlagen, der Patienten-

anwaltschaft und der Medizinprodukteindustrie. Im Bericht enthalten sind detaillierte 

Zahlen unter anderem in puncto Implantations- und Revisionsursache, Revisionshäufig-

keiten, Krankenhausverweildauer oder internationale Vergleiche. Darüber hinaus werden 

Ergebnisse der ersten bundesweiten Erfassung aller Hüft- und Knie-Endoprothesen-Revi-

sionen (Datengrundlage: retrospektive Eingaben der Krankenhäuser sowie Routinedaten) 

dargestellt. 

2.8.2 Qualitätsmessung im ambulanten niedergelassenen Bereich  
In Ergänzung der bereits etablierten Ergebnisqualitätsmessung im stationären Bereich 

(A-IQI inkl. Peer-Reviews) wurde von den Partnern der Zielsteuerung-Gesundheit ein Kon-

zept für die Qualitätsmessung im ambulanten Bereich beauftragt. Dieses Konzept defi-

niert vier thematische Schwerpunkte:  

• Krankheitsbilder, chronische Erkrankungen  

• Interventionen und Eingriffe  

• Patientensicherheit  

• Patientenzufriedenheit  

Im Zuge der Konzepterstellung und Pilotdatenerfassung zum Themenfeld Interventionen 

und Eingriffen wurden zahlreiche Datenlimitationen deutlich. Die weiteren Arbeiten kon-

zentrieren sich daher insbesondere auf die Verbesserung der Datengrundlage sowie die 

Analyse weiterer Möglichkeiten, den Qualitätsverbesserungsprozess im ambulanten Be-

reich zu gestalten. 

Ambulante Qualitätszirkel 

2017 wurden zum Schwerpunktthema chronische Erkrankungen / Krankheitsbilder insge-

samt vier Pilotqualitätszirkel in zwei Bundesländern durchgeführt, die sich mit dem Krank-

heitsbild Diabetes mellitus Typ 2 auseinandersetzten.  
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In Qualitätszirkeln tauschen sich Angehörige der Gesundheits- und Sozialberufe struktu-

riert über ihre Tätigkeit in der Praxis bzw. über spezifische Themen aus und lernen direkt 

voneinander. In der Regel handelt es sich um Arbeitsgruppen von 6–12 Teilnehmer/-in-

nen, die unter der Leitung einer Moderatorin / eines Moderators Lösungen für Fragestel-

lungen und/oder Probleme erarbeiten. Im Zuge der Qualitätszirkel werden unterschiedli-

che Methoden des Qualitätsmangements eingesetzt. 

An den Pilotqualitätszirkeln nahmen niedergelassene Ärztinnen/Ärzte in ausgewählten 

Pilotregionen in Oberösterreich und der Steiermark teil. Anhand ausgewählter Indikato-

ren wurde die Versorgung von Patientinnen und Patienten, die an Diabetes mellitus Typ 2 

erkrankt sind, auf regionaler Ebene dargestellt und wurden Möglichkeiten zur Qualitäts-

verbesserung skizziert. 

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Pilotveranstaltungen wurde ein Umsetzungskon-

zept für eine österreichweite Etablierung der Qualitätszirkel zum Thema Diabetes melli-

tus Typ 2 entwickelt. 

Für 2019 ist die Weiterführung der Arbeiten im Bereich ambulante Qualitätsmessung vor-

gesehen. Im Fokus stehen dabei die Verbesserung der Datengrundlage im gesamten am-

bulanten Bereich (insbesondere in Sachen Diagnosendokumentation) sowie die Etablie-

rung der ambulanten Diabetes-Qualitätszirkel. 

2.9 Qualitätsstandard Schlaganfall 

Der Schlaganfall ist in industrialisierten Ländern nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

Krebserkrankungen die dritthäufigste Todesursache sowie die häufigste Ursache für blei-

bende Behinderungen im Erwachsenenalter. 

Der Qualitätsstandard IV Schlaganfall wurde im November 2018 von der Bundes-Zielsteu-

erungskommission zur Veröffentlichung freigegeben. 

Der Qualitätsstandard IV Schlaganfall (BMASGK 2019) umfasst sämtliche Versorgungs-

phasen vom Notfallmanagement und der Versorgung im Krankenhaus über die Rehabili-

tation und die ambulante Nachbetreuung bis hin zur anschließenden Weiterbetreuung 
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und Sekundärprävention. Er fokussiert auf das Optimieren der Schlaganfallversorgung 

unter den Prämissen Patientenorientierung, sektorenübergreifende Kontinuität und An-

wenden der nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft geeigneten medizinischen, the-

rapeutischen und pflegerischen Maßnahmen. Im Zentrum der integrierten Schlaganfall-

versorgung steht der Nutzen für Patientinnen und Patienten. Der Qualitätsstandard um-

fasst zudem einen Basisdatensatz zur bundeseinheitlichen Dokumentation von Schlagan-

fällen, der für alle Schlaganfallpatientinnen und -patienten auszufüllen ist, unabhängig 

von der Abteilung, in der sie behandelt wurden. 

Eine jährliche Datenauswertung und ein Monitoring erfolgen in diesem Bereich im Rah-

men des standardisierten A-IQI-Prozesses (siehe auch Punkt 2.8.1) sowie mittels des 

Stroke-Unit-Registers inklusive des endovaskulären Registers, um daraus Maßnahmen 

zur weiteren Verbesserung der Versorgung abzuleiten. 

2.10 Aktualisierung bestehender Bundesqualitätsleitlinien  

2.10.1 BQLL Aufnahme- und Entlassungsmanagement 
Die Erbringer/-innen von Gesundheitsdienstleistungen stehen vor der täglichen Aufgabe 

und Herausforderung, die Patientinnen und Patienten auf hohem Niveau, inklusive eines 

hohen Maßes an Sicherheit, zu versorgen. Ein wichtiger Aspekt einer qualitativ hochwerti-

gen Versorgung ist dabei die bereichsübergreifende Versorgung, auch über verschiedene 

Berufsgruppen und Sektoren hinweg. 

Vor diesem Hintergrund wurden Empfehlungen für eine patientenorientierte Vorgehens-

weise bei der Aufnahme in und Entlassung aus Krankenanstalten erarbeitet, in einen Quali-

tätsstandard überführt und als Bundesqualitätsleitlinie Aufnahme- und Entlassungsmanage-

ment (BQLL AUFEM) im Juni 2012 beschlossen. Da die Gültigkeitsdauer der BQLL AUFEM 

im Sommer 2017 endete, wurde sie einer Aktualisierung unterzogen, die 2018 fertigge-

stellt und nach Freigabe durch die Bundes-Zielsteuerungskommission veröffentlicht 

wurde (BMASGK 2018d). Dabei wurden insbesondere aktuelle Projekte und Entwicklun-

gen wie z. B. das Primärversorgungsgesetz, ELGA-Inhalte oder Vorgaben im Bereich der 
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Hygiene berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Inhalte des früheren Leitlinienreports 

(Kernstock et al. 2012) in den Qualitätsstandard integriert. 

Das vorrangige Ziel der BQLL AUFEM ist die lücken- und reibungslose Versorgung von 

Patientinnen/Patienten an Versorgungsübergängen, d h. beim Übergang von einer be-

treuenden Stelle (z. B. niedergelassene Ärztin / niedergelassener Arzt) zur nächsten (z. B. 

Krankenhaus). Um diesen Prozess fließend zu gestalten, soll die Zusammenarbeit der be-

teiligten Akteurinnen/Akteure patientenorientiert unterstützt und optimiert werden. Die 

BQLL AUFEM bezieht sich auf die organisatorischen Rahmenbedingungen, d. h. medizini-

sche, pflegerische, therapeutische und soziale Interventionen werden darin nicht beschrie-

ben. Dementsprechend liegt der Fokus der BQLL AUFEM auf beschreibbaren, einheitlichen 

Prozessen und standardisierten Abläufen. Im Zentrum dieser BQLL steht der Routinepro-

zess einer geplanten Krankenhausaufnahme und -entlassung, wobei der individuelle Unter-

stützungsbedarf der Patientin / des Patienten in jedem Fall Berücksichtigung finden soll. 

Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz empfahl 

2018 diesen Qualitätsstandard als Bundesqualitätsleitlinie zum Aufnahme- und Entlassungs-

management für die österreichweite Anwendung, die Umsetzung soll wie bisher auf regio-

naler Ebene erfolgen. 

2.10.2 BQLL Präoperative Diagnostik 
Präoperative5 Diagnostik wird als das bedarfsgerechte Erstellen präoperativer Befunde 

bzw. das Verwenden bestehender aktueller Befunde zur Abschätzung des perioperativen6 

Risikos bei geplanten (elektiven) Eingriffen definiert. 

Aufbauend auf den Erfahrungen eines in Salzburg sehr erfolgreichen Reformpoolprojekts 

wurden bundesweite Empfehlungen für die präoperative Diagnostik erarbeitet. Entspre-

chend dem Grundgedanken dieser Empfehlungen sollen Abklärungen vor einer geplanten 

Operation nicht (mehr) routinemäßig, sondern personenspezifisch vorgenommen werden. 

                                                                 
5  Der Begriff präoperativ bezeichnet die Zeit vor der Operation. 
6  Der Begriff perioperativ bezeichnet die Zeit vor, während und nach der Operation. 
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Gleichzeitig soll dabei ein qualitätsgesicherter, sektorenübergreifender und patienten-

freundlich gestalteter Betreuungsprozess sichergestellt werden. 

Die Bundesqualitätsleitlinie zur integrierten Versorgung von erwachsenen Patientinnen und 

Patienten für die präoperative Diagnostik bei elektiven Eingriffen (BQLL PRÄOP) wurde erst-

mals Anfang 2012 für die österreichweite Anwendung empfohlen. 

Sie wurde nach einer redaktionellen Überarbeitung und kleineren Aktualisierungen im 

November 2018 von der Bundes-Zielsteuerungskommission als BQLL PRÄOP Version 

2018 (BMASGK 2018a) zur Veröffentlichung freigegeben. 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz emp-

fiehlt die BQLL PRÄOP Version 2018 für die österreichweite Anwendung. 

2.11 Strahlenschutz in der Medizin – Diagnostische Referenz-

werte 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-

schutz erarbeitete die Gesundheit Österreich GmbH Empfehlungen für die Aktualisierung 

der diagnostischen Referenzwerte (DRW) für die Computertomografie (CT). Diagnosti-

sche Referenzwerte sind in der Medizinischen Strahlenschutzverordnung geregelt und 

stellen Standarddosiswerte dar, die im Mittel in der Praxis nicht beständig überschritten 

werden dürfen. Ihre primäre Funktion ist es, Situationen zu erkennen, in denen Patientin-

nen und Patienten ungewöhnlich hohe Dosen erhalten und für die deshalb dringend Ab-

hilfemaßnahmen erforderlich sind. Daher sind DRW im Wesentlichen ein Instrument zur 

Optimierung der Patientendosis bei strahlendiagnostischen und interventionsradiologi-

schen Anwendungen. Die konsequente Anwendung von DRW führt zu einer deutlichen 

Reduktion der Strahlendosen von Patientinnen und Patienten und trägt damit wesentlich 

zur Wahrung der Patientensicherheit bei. 

Vor allem im Bereich der CT sind aktuelle DRW von besonderer Bedeutung, da die CT 

durch medizinische Anwendungen ionisierender Strahlung zum Großteil der Bevölkerungs-
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dosis beiträgt und sich die CT-Technologie in den letzten Jahren bedeutend weiterentwi-

ckelt hat. Um für die Aktualisierung der DRW eine aktuelle Datenbasis zu haben, wurden 

2018 österreichweit Dosisdaten von CT-Untersuchungen erhoben. Gemeinsam mit einer 

Expertengruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Fachbereiche Radiolo-

gie, Nuklearmedizin, medizinische Physik und Radiologietechnologie, und unter Einbezie-

hung der involvierten medizinischen Fachgesellschaften und Interessenvertretungen wur-

den auf Basis der erhobenen Daten die bestehenden DRW für CT evaluiert und Empfeh-

lungen für deren Aktualisierung erarbeitet. Weitere Informationen können dem Ergebnis-

bericht Aktualisierung der diagnostischen Referenzwerte für Österreich – Empfehlungen für 

den Bereich Computertomografie (Wachabauer/Röthlin 2017) entnommen werden. 
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3 Beirat für Patientensicherheit 

Im Jahr 2013 wurde der Patientensicherheitsbeirat eingerichtet, ein nach § 8 Bundesminis-

teriengesetz beratendes Gremium für den Themenbereich Patientensicherheit. Die aus 

unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens stammenden Beiratsmitglieder kön-

nen bei den Sitzungen des Beirats (in der Regel 2x jährlich) Initiativen, Ideen und Vor-

schläge referieren und diskutieren. Auf Bundesebene wurde somit ein Forum geschaffen, 

in dem Interessenvertreter/-innen Anstöße zu Qualitätsverbesserungen geben können, 

um Prozesse in der Gesundheitsversorgung zu optimieren und die Patientensicherheit zu 

wahren. 

Die Protokolle und die dazugehörigen Unterlagen sind auf der Website des BMASGK ein-

sehbar: https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesund-

heitssystem_Qualitaetssicherung/PatientInnensicherheit/Beirat_fuer_PatientInnensicher-

heit 

Im Jahr 2018 wurde eine Vielzahl an Themen behandelt, u.a. gab der Beirat seine Exper-

tise zur Aktualisierung der Patientensicherheits-Strategie ab. Eine ausdrückliche Empfeh-

lung des Beirats wurde allerdings nur in einem Fall ausgesprochen: 

Die Patientenanwaltschaft Niederösterreich berichtete über die Aktivitäten der Patien-

tenanwaltschaften in Österreich und führte aus, dass interne Berichte über die österreichi-

schen Patientenanwaltschaften erstellt würden, diese jedoch nicht der Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht würden. Öffentlich abrufbar seien die jeweiligen Berichte auf Bundes-

landebene. Die Patientenanwaltschaften würden zwar gerne mehr Transparenz durch ei-

nen österreichweiten Bericht schaffen, dies scheitere aber daran, dass die Zuständigkei-

ten der Patientenanwaltschaften von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich 

seien. Dr. Bachinger sagte jedoch zu, beim Treffen der Patientenanwaltschaften im No-

vember 2018 die Möglichkeiten zur Publikation eines bundesweiten Berichts erneut anzu-

regen. Der Beirat zur Patientensicherheit formulierte in einer Empfehlung, dass „die Ablei-

tung von bundesweiten Schlussfolgerungen aus den Berichten auf Bundeslandebene wert-

volle Erkenntnisse liefern kann. Es wird darum gebeten zu prüfen, ob ein System entwickelt 

werden kann, das einen zumindest in einigen Punkten vergleichbaren Bericht und somit 

Transparenz über die Beschwerdefälle in Österreich ermöglicht. 

https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/PatientInnensicherheit/Beirat_fuer_PatientInnensicherheit
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/PatientInnensicherheit/Beirat_fuer_PatientInnensicherheit
https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/PatientInnensicherheit/Beirat_fuer_PatientInnensicherheit
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Als weitere Maßnahme empfiehlt der Beirat, dass Verantwortliche für Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens auf Landesebene prüfen, inwieweit ein regelmäßiger Austausch mit den 

Patientenanwaltschaften (z. B. über Häufungen von bestimmten Beschwerden, Fallbespre-

chungen) zur Verbesserung der Patientensicherheit beitragen kann.“  
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4 Internationale Arbeiten  

4.1 Dritter globaler Ministergipfel zur Patientensicherheit und 

WHO Resolution „Global action on patient safety” 

Am 13. und 14. April 2018 fand in Tokio (Japan) der dritte globale Ministergipfels der WHO 

zur Patientensicherheit statt. 

Zum Abschluss des Gipfels wurde die Tokio Declaration on Patient Safety (WHO 2018b) 

verfasst. Diese Erklärung bekräftigt das gemeinsame Engagement für die weltweite Ver-

besserung der Patientensicherheit, um alle vermeidbaren Schäden und das Risiko von 

Schäden für die Bevölkerung bzw. für alle Patientinnen und Patienten während ihres Kon-

takts mit dem Gesundheitssystem bis 2030 zu verringern. Dabei soll es keine Rolle spie-

len, wer diese Personen sind und wo sie leben. Darüber hinaus unterstützt die Erklärung 

die Einrichtung des Internationalen Tages der Patientensicherheit, der jährlich am 17. 

September stattfindet. 

In der 144. Sitzung des WHO-Exekutivrats am 12. Dezember 2018 wurde der Resolutions-

entwurf Global action on patient safety (WHO 2018a) vorgestellt7. Mit Unterstützung zahl-

reicher Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, wird die Patientensicherheit dort als 

prioritäres globales Anliegen der öffentlichen Gesundheitssysteme apostrophiert. Unsi-

chere Patientenversorgung stellt nach wie vor eine Herausforderung und Belastung für 

Gesundheitssysteme dar, und dies nicht nur in Ländern mit mittleren und niedrigen Ein-

kommen. Der Resolutionsvorschlag empfiehlt den Regierungen der WHO-Mitgliedslän-

der, der Patientensicherheit hohe Priorität im Rahmen ihrer nationalen Gesundheitspoli-

tik einzuräumen. Gleichzeitig werden in dem Report alle wesentlichen Aspekte erwähnt, 

die bei einer globalen Vorgehensweise für eine verstärkte Patientensicherheit zu beachten 

sind. Resultierend aus dem Resolutionsvorschlag, soll ein globaler Aktionsplan für Patien-

tensicherheit unter Einbindung der Mitgliedstaaten und von Interessenvertreter/-innen 

erarbeitet werden. 

                                                                 
7  EB144/29 
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4.2 AGENAS-Konferenz 2018 

Am 22. und 23. November 2018 fand in Rom ein von AGENAS8 (Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali) organisierter Kongress zum Thema Patientensicherheit statt, 

an dem sich Österreich, vertreten durch Eva-Maria Kernstock, MPH, Gesundheit Öster-

reich GmbH, mit einem Vortrag und der Leitung von Workshops maßgeblich beteiligt hat. 

Achtzehn Vertreter/-innen unterschiedlicher Institute des Gesundheitswesens aus vierzehn 

Ländern (Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, 

Niederlande, Österreich, Polen, Slowenien, Spanien und Schweden) nahmen an der Ver-

anstaltung teil, deren Ziel es war, eine länderübergreifende Diskussion über die Qualität 

und Sicherheit der Versorgung zu initiieren und Partnerorganisationen europaweit zu ver-

netzen. Der Austausch förderte das Voneinander-Lernen, ermöglichte es, Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Gesundheitssystemen aufzuzeigen, und bot die 

Gelegenheit zur Diskussion darüber, wie die Sicherheit der Versorgung von Patientinnen 

und Patienten in den jeweiligen Ländern noch besser gewährleistet werden kann. Darüber 

hinaus wurden Möglichkeiten ausgelotet, wie internationale gesundheitspolitische Agen-

den gemeinsam verfolgt werden können.  

Ein weiteres Treffen wurde für den 22. November 2019 in Aussicht gestellt 

                                                                 
8  Die 1993 gegründete Nationale Agentur für regionale Gesundheitsdienste (AGENAS) ist eine nicht auf Gewinn 
ausgerichtete öffentliche Einrichtung, die der Aufsicht des italienischen Gesundheitsministeriums unterliegt. 
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5 Ausblick 

Die Gesundheitsreform Zielsteuerung-Gesundheit bildet den Rahmen für bundesweit 

geplante Fortschritte im Bereich der Qualitätsarbeit und Patientensicherheit. Die Fach-

gruppe Versorgungsprozesse als wichtiges Steuerungsgremium der Zielsteuerung-Ge-

sundheit hat sich mit der Publikation der Patientensicherheitsstrategie 2.0 auf die Festle-

gung kontinuierlicher Schwerpunktsetzungen im Bereich Patientensicherheit verständigt. 

2019 könnten hier von Entscheidungsträgerinnen/Entscheidungsträgern neue Themen 

bestimmt werden, die in weiterer Folge in den kommenden Jahren bearbeitet werden. 

Im Jahr 2019 beginnen die Arbeiten im Bereich integrierte Versorgung Diabetes mellitus. 

Gemeinsam mit den Systempartnern sollen ein Rahmenkonzept und ein Bundesqualitäts-

standard entwickelt werden. Übergeordnetes Ziel ist dabei eine vernetzte, abgestufte, 

leitlinienkonforme Versorgung mit einem multiprofessionellen Ansatz. Durch optimierte 

Prozesse, Bündelung von Leistungen, Schaffen von Strukturen und Abrechnungsmöglich-

keiten soll die Qualität und Sicherheit der Versorgung für Patientinnen und Patienten ver-

bessert werden. 

Im Bereich der Krankenhaushygiene konzentrieren sich die Arbeiten auf die Weiterentwick-

lung der bundesweiten einheitlichen Erfassung von Infektionen in Gesundheitseinrichtun-

gen mittels des Erfassungssystems Austrian Healthcare-associated Infections (A-HAI) (Be-

richterstellung 2019). 

Die Arbeiten an der Aktualisierung des Nationalen Aktionsplans zur Antibiotikaresistenz 

(NAP-AMR), die bereits 2018 begonnen haben, sollen 2019 fortgesetzt werden. 

Österreich beteiligt sich auch 2019 an der European Joint Action on antimicrobial re-

sistance and healthcare-associated infections (EUJAMRAI), die noch bis 2021 läuft. 

In Hinblick auf die bundesweiten Qualitätsstandards wird 2019 das Thema Qualitätsstan-

dard Integrierte Versorgung Diabetes mellitus prioritär bearbeitet werden. 
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